
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/12/29 3Ob695/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.12.1950

Norm

EheG §47

Rechtssatz

Ob eine ernstliche Zustimmung zum Ehebruch vorliegt, hängt davon ab, wie der Erklärende selbst seine Äußerung

verstanden wissen wollte, nicht wie der andere Teil sie verstanden hat.

Entscheidungstexte

3 Ob 695/50

Entscheidungstext OGH 29.12.1950 3 Ob 695/50
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